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Sehr geehrter Herr Präsident ! 

Wien, am 5. April 1983 
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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Paulitsch und Genossen 

haben am 22. Februar 1983 unter der Nr. 2493/J eine schrift

liche parlamentarische Anfrage betreffend Stillegung der 

Sorgendorfer Brauerei bei Bleiburg an mich gerichtet, die 

folgenden Wortlaut hat: 

"1. Was werden Sie unternehmen, um die bedrohten Arbeits

plätze in der Sorgendorfer Brauerei in Ebersdorf bei 

Bleiburg zu retten ? 

2. Werden Förderungsmaßnahmen getroffen, damit es zur 

Ansiedlung von Betrieben kommt, um Ersatzarbeitsplätze 

für die Gekündigten zur Verfügung stellen zu können ?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Anläßlich einer Vorsprache der Betriebsräte der Sorgendorfer 

Brauerei und des Bürgermeisters der Standortgemeinde bei 

Herrn Staatssekretär Dkfm. Lacina arn 28. Februar 1983 wurde 

Einvernehmen darüber erzielt, daß als Grundlage für eine 

Förderung durch die öffentliche Hand die Absicht'des 
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Eigentümers des Unternehmens der Steirischen Brauereiindustrie 

Aktiengesellschaft vorhanden sein muß, den Betrieb weiterzu

führen, d.h. vom Stillegungsbeschluß, dessen Zeitpunkt im Hin

blick auf die regionale Arbeitsmarktsituation verfehlt erscheint, 

Abstand zu nehmen. 

In seiner Sitzung am 14. März 1983 hat der Auf'sichtsrat der 

Steirischen Brauereiindustrie AG die Entscheidung über eine 

Stillegung der Brauerei Sorgendorf jedenfalls aufgeschoben. 

Es müßte ein Unternehmenskonzept den involvierten Förderungs

einrichtungen vorgelegt werden, das von einer langfristigen 

Erhaltung von Arbeitsplätzen ausgeht. 

Mit Rücksicht auf die Bemühungen, den Betrieb zu erhalten, stellt 

sich derzeit die Frage von Ersatzarbeitsplätzen nicht. Es wurden 

auch keine Kündigungen vorgenommen bzw. diese zurückgezogen. 
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